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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1953

Norm

ABGB §1338 IA1

AHG §1

Rechtssatz

Die Verteilung beschlagnahmter Bedarfsgegenstände in der Zeit knapp nach Kriegsende zur Versorgung der

Bevölkerung fällt nicht in den Kreis privatrechtlicher Tätigkeit der ö9entlichen Hand, sondern war die Ausübung

obrigkeitlicher Ordnungsbefugnisse. Daraus kann also vor Inkrafttreten des AHG kein privatrechtlicher

Schadenersatzanspruch abgeleitet werden.
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